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 Fachbereich Innerer Service 
  X öffentlich 
    

   nichtöffentlich 
 Beschlussvorlage 
 
 
TOP-Nr. Beratungsfolge 
  

 Haupt- und Finanzausschuss 
 Rat der Stadt Kamen 
 
 
 
Bezeichnung des TOP 
 

Jahresabschluss der TECHNOPARK KAMEN GmbH zum 31.12.1999 
 
 
Fachbereichsleiter/in Dezernent  Bürgermeister Datum 
 
 

   

 
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Vertreter des Rates der Stadt Kamen wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung 
wie nachstehend angeführt abzustimmen: 
 
1. Der Jahresabschluss der TECHNOPARK KAMEN GmbH zum 31.12.1999 wird in der 

vorgelegten Form festgestellt. 
 

2. Der Lagebericht wird genehmigt. 
 

3. Der Jahresfehlbetrag in Höhe von 292.509,44 DM ist durch die Stadt Kamen ausge-
glichen worden. 

 
 
 
Sachverhalt und Begründung (einschl. finanzielle Möglichkeit der Verwirklichung): 
 
Gemäß § 13 des Gesellschaftsvertrages beschließt die Gesellschafterversammlung 
nach Vorberatung im Aufsichtsrat über die Feststellung des Jahresabschlusses, über 
die Genehmigung des Lageberichtes und über die Ergebnisverwendung. 
 
Der Vertreter des Rates der Stadt Kamen in der Gesellschafterversammlung kann gem. § 11 
Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages nur nach den Weisungen des Rates Gesellschafter-
beschlüsse fassen.  
 
Der nach § 20 Nr. 1 des Gesellschaftsvertrages von der Geschäftsführung aufzustellende 
Jahresabschluss (Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung sowie Anhang) und der Lagebericht 
wurden von der Wirtschaftsprüfungsgesellschaft Eversheim – Stuible Treuberater GmbH 
geprüft. Im Rahmen der Prüfung werden die Wirksamkeit des internen Kontrollsystems sowie 
die Nachweise für die Angaben in Buchführung, Jahresabschluss und Lagebericht beurteilt. 
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Die Prüfung umfasst die Beurteilung der angewandten Bilanzierungsgrundsätze und der 
wesentlichen Einschätzungen der Geschäftsführung sowie die Würdigung der Gesamt-
darstellung des Jahresabschlusses und des Lageberichtes.  
 
Die Prüfung hat zu keinen Einwendungen geführt. 
 
Die Prüfungsgesellschaft stellt fest, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der Grund-
sätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes 
Bild der Vermögens-, Finanz-, und Ertragslage der Gesellschaft vermittelt. Der Lagebericht 
gibt insgesamt eine zutreffende Vorstellung von der Ertragslage der Gesellschaft und stellt 
die Risiken der zukünftigen Entwicklung zutreffend dar. 
 
Der uneingeschränkte Bestätigungsvermerk der Eversheim – Stuible Treuberater GmbH ist 
in vollem Wortlaut aus der Anlage ersichtlich. 
 
Dem Aufsichtsrat wurden der geprüfte Jahresabschluss und der Lagebericht zur Prüfung und 
Beratung vorgelegt. 
 
Der Aufsichtsrat empfiehlt der Gesellschafterversammlung, entsprechend dem Beschluss-
vorschlag zu entscheiden. Dieser Empfehlung schließt sich die Verwaltung an. 
 



 

 
 



 

 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 



 

 
 
 


